
Bekanntmachung der Stadt Petershagen 
 

 
Allgemeinverfügung der Stadt Petershagen  

zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2  

vom 08.04.2020 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 

Februar 2020 (BGBl. I S. 148) i.V.m. § 3 der Verordnung zur Regelung von 

Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 28. November 

2000 und §§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 

1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 

2018 (GV. NRW. S. 244), sowie nach dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.03.2020 erlässt 

der Bürgermeister der Stadt Petershagen als örtliche Ordnungsbehörde nachfolgende 

Allgemeinverfügung: 

 

Die Ziffern 1. – 10. der Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 werden aufgehoben. 

 

Die Ziffern 11. – 16. werden wie folgt neu gefasst: 

 

11. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 

Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuungen in besonderen 

Fällen“ (Brückenprojekte) haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern 

im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und Schülern sowie deren 

Erziehungsberechtigten bzw. Betreuungspersonen den Zutritt zu 

Betreuungsangeboten zu untersagen. Auszunehmen von Satz 1 sind Kinder im Alter 

bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte 

bzw. Betreuungsperson eine unentbehrliche Schlüsselperson ist. Diese Betreuung soll 

erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder 

die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) 

nicht gewährleistet werden kann. 

 

Für unentbehrliche Schlüsselpersonen können die genannten Einrichtungen 

Ausnahmen von dem Betretungsverbot zulassen. Schlüsselpersonen sind Angehörige 

von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung 

und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu 

zählen insbesondere: 
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Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der 

Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der 

öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler 

Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

 

Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine 

schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten 

nachzuweisen. 

 

 
12. Die Anordnung unter Ziffer 11 ist sofortig vollziehbar. 

 

13. Die Allgemeinverfügung gilt im gesamten Gebiet der Stadt Petershagen. 
 

14. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis 19.04.2020 um 24.00 Uhr. 

 
15.  Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese Anordnungen wird  

  hingewiesen (§75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Infektionsschutzgesetz). 

 

16.  Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 

 in Kraft.  

 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Petershagen hat am 18.03.2020 eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung 

der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 erlassen. 

 

Die in den Ziffern 1. – 10. angeordneten Sachverhalte werden nun durch die am 

23.03.2020 in Kraft getretene Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales vom 22.03.2020 (in der Fassung der Änderungsverordnung vom 

30.03.2020) geregelt. Um eine einheitliche Rechtslage zu erreichen und damit 

sowohl die Akzeptanz der Regelungen in der Bevölkerung zu erhöhen als auch die 

Umsetzbarkeit im Vollzug zu erleichtern, wird der deckungsgleiche Inhalt der 

örtlichen Allgemeinverfügung aufgehoben. 

 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 

16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Klage beim Verwaltungsgericht Minden erhoben werden. Die Klage ist beim 

Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 3240, 32389 

Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Urkundenbeamten der 

Geschäftsstelle oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments nach 

Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- und der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 

über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-

Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBI. S. 3803) einzureichen. 

 

 

 

Stadt Petershagen, 08.04.2020 

 

Der Bürgermeister 

Blume 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

 

Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit gem. § 41 Abs. 3 f. VwVfG NRW 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Petershagen, 08.04.2020 

 

Stadt Petershagen 

Der Bürgermeister 

Blume 


